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Sauren betregenb ben Solljug be§ SunbeSgefefceS bom
31. ÜKärj 1922 über bie Sefd()äftigung bec jugenblichen
unb weiblichen ißerjonen in ben (Seroerben foroie be-

jüglich bei Serorbnung beS SunbeSrateS bom 9. April
1925 über bte AuffteHung unb ben Setrieö bon ®ampf=
feffeln unb ®ampfgefägen berüiftcfjtigt, bon beten 53er-

öffentlichung in ber legten ißubltfation abgelesen roocben

roac, roeil man biefe ©tlaffe gleichzeitig unb in möglidhfter
Sßollfiänbigfeit roiebergeben wollte.

®ie Anorbnung beS ©toffeS erfolgte roie im ©onber-
heft 2 in ber SBeife, bag er in bie beiben §auptab-
fdhnitte Arbeitsrecht unb ©ojialberfid&erung gegliebert
rourbe. ®er Abfchnitt über bas Arbeitsrecht umfagt
feinerfeiiS folgende ©ruppen: Arbeitsnachweis, Arbeits-
iofenüerficherung, berufliche AuSbilbung, Arbeitsgerichts-
barfeit unb GstntgungSroefen, berfdgiebene ©tlaffe mit
SBeftimmungen atbeitSredhtlicher Ratur, rooju neu hi«*
jufomraen bie fantonolen ©rlaffe betreffenb ben Sßoüjug
be§ SunbeSgefegeS bom 31. äftärz 1922 über bie Se*
fchäftigung bec jugenblichen unb weiblichen ißerfonen in
ben ©eroetben, foroie bie fantonolen Sorfdgriften äber
bie AuffteHung unb ben Setrieb bon ®ampffeffeln unb
®atnpfgefägen. ®et Abfchnitt äber bie ©ojialbetfidherung
ift roie folgt eingeteilt: Kran fen berfidlerung, IXnfaOber-
fidgerung. Snnergalb ber einzelnen ©cuppen finb bie
betfdgiebenen ©tlaffe nach Sunb unb ben einzelnen Kan-
tonen gefthieben. ®ie Kantone finb in ihrer offiziellen
Reihenfolge angeorbnet, unb innerhalb ber einzelnen
Kantone ift fär bie Aufeinanberfolge ber einzelnen ©r-
laffe beren dgronologifdge Reihenfolge maggebenb. Ab-
roeichungen bon biefer Anorbnung erfolgten nur, roo.
bieS im gntereffe beS fachlichen .QufammengangeS jroecf*
mä^ig erfchien.

®ie gufammenfietlung ber ©efeggebungSteste äber
baS Arbeitsrecht beforgte bas ©ibgenöfgfdge Arbeitsamt,
biejentge äber bie ©ozialberfidgetung baS Sun besamt
fär ©ozialberftdherung.

9er Umgang mit elefctrifdjen
Apparaten.

®urdg bie greffe ging oor einiger bie Rlittei*
lung oon etnem Sranb, ber burch baS ©tehenlaffen etner
etngefdfjalteten eleftrifdjen Seefanne oerurfacht roorben
mar. ®tefer gaü ift nicht gerabe häufig, immerhin aber
auch «ich! oeretnjelt. Sei ben ohnehtn recht feltenen
burch ©Ieflrijität geroorgerufenen Sränben ift metgetiS
ba§ Sägeletfen ber ©dgabenftifter. Qutigifcg reiht man
biefe Kategorie oon geuerbrängen unter bie gagrläffig'
feiten ein. Ridgt immer hüben gagrlägigfelten fcgmer*
mtegenbe folgen. Dft ift nur eine hohe ©tromredgnung
ju bezahlen.

©eroig maren bie Sränbe roohl nie beabfichtigt, fo-
menig rote bte überfdgreitungen ber normalen ©trombe«
Zöge. Aber gagrlägigfett roirb heute eben beftraft unb
UnfenntntS fcgägt nicht.', STcan muß immer roteber bie

^Beobachtung machen, bag eleftrifdhe Apparate nodh oiel
zu roenig entfprecgenb ihrer ©igenart behanbelt roerben.
Sielfadfj fleht man noch bazu im Sanne ber ®aS> ober
§oIzfä<he, hat oon biefer eine ganze Reihe oon Anfchau-
ungen unb Segriffen tnS „eleftrifdhe Zeitalter" hinüber«
gerettet unb hat im Unterbewugtfetn noch ben ©ebanfen,
bag ohne glamme fein Sranb entgehen fönne. gär bte
©icgergett ber ©leftrizität als Sicht', SBärme« unb Kraft--
quelle ift eS entfdhieben beffer, roenn bte £>au8frau ihr
als Unroigenbe gegenübergeht, geh fadhmännifdh beraten
lägt unb geh mit ben ©igenarten ber ©inriegtungen oer«
traut macht, als roenn ge bte ooreleftrifcgen Sergältnige
Zum AuSgangSpunft nimmt. ©ineS ber SRerfmale ber

©leftrizität ig nun einmal bie Ungcfjtbarfeit, bie ©erudg-
loggfett unb ber SBegfaQ einer ogenen glamme.

®tefeS SJJetfmal barf nie auger Acht gelogen roer«
ben. SBte geh bte fpauSfrau angewöhnt hat, oor bem

Settegehen bte 3immer in Sezug auf gefdhloffene genfter
unb auSgelöfdhteS Sicht zu fontroElieren, fo mug ge In
biefe Kontrolle ebenfalls bte eleftrifchen Apparate etnbe«

Ztegen. Kodhplatten unb Sägeletfen gnb zu fontroHteren,
ob ge auSgefdhaltet gnb ober nicht. SBo irgenb ein

Apparat mittelft ©dhnur unb ©teefer abgezweigt ift, mug
ber ©teefer herausgezogen roerben. Ramentlicg gilt bteS

auch oon Apparaten, bte oon ber Sampenfagung abge*
Zweigt gnb. ®aS ®regen beS Schalters genügt ^ter
nicht immer, tnbem aus irgenb etnem ©runbe — man
fennt baburdfj entganbene SranbfäHe — bte ©tnfdgalt«
gellung wieber herbeigeführt werben fönnte.

5Ran metfe geh, bag bie Sicherung gegen Sägeletfen«
unb Seefannenbränbe nidht fcgüfct. ®te Sicherung ig
nur ein Sentil gegen zu hohe ©tromgärfen. Set ben

betrachteten gäHen ig jebocg bie ©tromgärfe normal
unb lebigltth bte bauernbe ©Inwitfung ber £>tge auf ein
unb bicfelbe ©teile oerurfacht ben Sranb. 3Jlan glaube
auch nicht, bag eine feuetfege Unterlage etnen abfolut
gegeren ©chuh bietet, ©erabe bie erwähnte Seefanne
ruhte auf einer folchen Unterlage! @S lägt geh eben

nicht oerhtnbern, bag zufolge ber bauernb witfenben
§ige auch baS feuerfege Rlaterial fegr heig wirb, gängt
eS auch nicht zu brennen an — getreu fetner ©igenart
— fo fann eS boch bie 4>ige einem gegen geuer weniger
empgnblichen ©egenganb — z- bte Sifchplatte —
übertragen unb etn Serfengen oerurfachen. Stegen bann
tn ber Rähe leichtentzänbliche ©egengänbe, fo fchlägt
balb bie ogene glamme hodh! SRan fennt einen gaß,
roo ber Rog etneS SägeletfenS fo heig rourbe, bag
ftdh bte gäge in ben ïifdjj einbrannten unb bie Rög
gâche balb auf bie Sifchplaue zu ggen fam, ge oer«

fengte, in bie ®ifchfchublabe gel unb bort einen ©tog
Sriefe entzänbete.

Alfo roeber Angg, noch ^ahrlägigfeit, fonbern Kon«
trolle unb Überwachung. ®te eleftrifchen Apparate er«

forbetn ihre Seaufgdljtigung — fogar trog Automaten
— fo gut roie baS ®aS, bie Kage beS SerfaufSmagazln®
ober bie Süftung etneS Limmers. ®ann pagtert noch

weniger, obfdhon ja ohnehin bereits augerorbentllch wenig
oorfommt. (421)

Sfeunjeicben Der 6pnItborfteit Des Bolzes.
(Rottcfponbetij.)

AIS SRertmale fär bie Seurteilung ber ©paltbarfeit
beS frolzeS am gehenben Stamme gelten Agreinh«tt,
groge ©chaftlänge, gleichförmige Abnahme ber Stamm'
biefe, fetne Rtnbenbilbung, hoch unb gerabe hlnaufgeigenbe
Rinbenrige unb bei gierten, roenn bie oon ben |>aupt'
rourzeln am ©toefenbe auSgehenben Sacfen unb bie

Zwifchen ben SfiBurzeln auSlaufenben Rinnen tn {entrechte*
Stnie parallel am Stamme hinaufgeigenb oerlaufen-
©benfo gelten im allgemetnen rechtSgnnig gebeerte giegte"
ober folche mit roagrecht gehenben ober herabhängenden,
roenig oergabelten Agen als fpaltbar.

®em Reotertunbigen gilt ber ©tanbort als zu®®*'

lägiges Rlittel zur Seurteilung ber ©paltbarfett.
®ie ©paltigfett fann audh baburch feggegellt werben,

bag man zur Unterfuchung beS SetlaufeS ber Çolzfafe*"
einen fleinen ©pan aus bem Stamme hetauShaut (bn®

fogenannte „Kogen" ber ©paltgämme tn ben Karpathen)'
Seim Itegenben Stamme fann man geh oon be*

©paltbarfeit unfehwer burch Unterjochung ber ©pieg*''
unb §olzfafern an etnem Keinen ©pane unb burch Unte*'
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Jahren betreffend den Vollzug des Bundesgesetzes vom
31. März 1922 über die Beschäftigung der jugendlichen
und weiblichen Personen in den Gewerben sowie be-

züglich der Verordnung des Bundesrates vom 9, April
1925 über die Aufstellung und den Betrieb von Dampf-
kesseln und Dampfgefäßen berücksichtigt, von deren Ver-
öffentlichung in der letzten Publikation abgesehen worden
war, weil man diese Erlaffe gleichzeitig und in möglichster
Vollständigkeit wiedergeben wollte.

Die Anordnung des Stoffes erfolgte wie im Sonder-
heft 2 in der Weise, daß er in die beiden Hauptab-
schnitte Arbeitsrecht und Sozialversicherung gegliedert
wurde. Der Abschnitt über das Arbeitsrecht umfaßt
seinerseits folgende Gruppen: Arbeitsnachweis, Arbeits-
losenverstcherung, berufliche Ausbildung, Arbeitsgerichts-
barkeit und Einigungswesen, verschiedene Erlasse mit
Bestimmungen arbeitsrechtlicher Natur, wozu neu hin-
zukommen die kantonalen Erlasse betreffend den Vollzug
des Bundesgesetzes vom 31. März 1922 über die Be-
schäftigung der jugendlichen und weiblichen Personen in
den Gewerben, sowie die kantonalen Vorschriften über
die Aufstellung und den Betrieb von Dampfkesseln und
Dampfgefäßen. Der Abschnitt über die Sozialversicherung
ist wie folgt eingeteilt: Krankenversicherung, Unfallver-
sicherung. Innerhalb der einzelnen Gruppen sind die
verschiedenen Erlasse nach Bund und den einzelnen Kan-
tonen geschieden. Die Kantone sind in ihrer offiziellen
Reihenfolge angeordnet, und innerhalb der einzelnen
Kantone ist für die Aufeinanderfolge der einzelnen Er-
lasse deren chronologische Reihenfolge maßgebend. Ab-
weichungen von dieser Anordnung erfolgten nur, wo
dies im Interesse des sachlichen Zusammenhanges zweck-
mäßig erschien.

Die Zusammenstellung der Gesetzgebungstexte über
das Arbeitsrecht besorgte das Eidgenössische Arbeitsamt,
diejenige über die Sozialversicherung das Bundesamt
für Sozialversicherung.

Der Amgang mit elektrischen
Apparaten.

Durch die Presse ging vor einiger Zeit die Mittei-
lung von einem Brand, der durch das Stehenlassen einer
eingeschalteten elektrischen Teekanne verursacht worden
war. Dieser Fall ist nicht gerade häufig, immerhin aber
auch nicht vereinzelt. Bet den ohnehin recht seltenen
durch Elektrizität hervorgerufenen Bränden ist meistens
das Bügeleisen der Schadenstifter. Juristisch reiht man
diese Kategorie von Feuerbrünsten unter die Fahrlässig-
ketten à. Nicht immer haben Fahrlässigkeiten schwer-
wiegende Folgen. Oft ist nur eine hohe Stromrechnung
zu bezahlen.

Gewiß waren die Brände wohl nie beabsichtigt, so-

wenig wie die Überschreitungen der normalen Ttrombe-
züge. Aber Fahrlässigkeit wird heute eben bestraft und
Unkenntnis schützt nicht. ' Man muß immer wieder die

Beobachtung machen, daß elektrische Apparate noch viel
zu wenig entsprechend ihrer Eigenart behandelt werden.
Vielfach steht man noch dazu im Banne der Gas- oder
Holzküche, hat von dieser eine ganze Reihe von Anschau-
ungen und Begriffen ins „elektrische Zeitalter" hinüber-
gerettet und hat im Unterbewußtsein noch den Gedanken,
daß ohne Flamme kein Brand entstehen könne. Für die
Sicherheit der Elektrizität als Licht-, Wärme- und Kraft-
quelle ist es entschieden besser, wenn die Hausfrau ihr
als Unwissende gegenübersteht, sich fachmännisch beraten
läßt und sich mit den Eigenarten der Einrichtungen ver-
traut macht, als wenn fie die vorelektrischen Verhältnisse
zum Ausgangspunkt nimmt. Eines der Merkmale der

Elektrizität ist nun einmal die Unsichtbarkeit, die Geruch-
losigkett und der Wegfall einer offenen Flamme.

Dieses Merkmal darf nie außer Acht gelassen wer-
den. Wie sich die Hausfrau angewöhnt hat, vor dem

Bettegehen die Zimmer in Bezug auf geschlossene Fenster
und ausgelöschtes Licht zu kontrollieren, so muß fie in
diese Kontrolle ebenfalls die elektrischen Apparate einbe-

ziehen. Kochplatten und Bügeleisen sind zu kontrollieren,
ob sie ausgeschaltet sind oder nicht. Wo irgend ein

Apparat mittelst Schnur und Stecker abgezweigt ist, muß
der Stecker herausgezogen werden. Namentlich gilt dies

auch von Apparaten, die von der Lampenfasiung abge-
zweigt sind. Das Drehen des Schalters genügt hier
nicht immer, indem aus irgend einem Grunde — man
kennt dadurch entstandene Brandfälle — die Einschalt-
stellung wieder herbeigeführt werden könnte.

Man merke sich, daß die Sicherung gegen Bügeleisen-
und Teekannenbrände nicht schützt. Die Sicherung ist
nur ein Ventil gegen zu hohe Stromstärken. Bei den

betrachteten Fällen ist jedoch die Stromstärke normal
und lediglich die dauernde Einwirkung der Hitze auf ein
und dieselbe Stelle verursacht den Brand. Man glaube
auch nicht, daß eine feuerfeste Unterlage einen absolut
sicheren Schutz bietet. Gerade die erwähnte Teekanne
ruhte auf einer solchen Unterlage! Es läßt sich eben

nicht verhindern, daß zufolge der dauernd wirkenden
Hitze auch das feuerfeste Material sehr heiß wird. Fängt
es auch nicht zu brennen an — getreu setner Eigenart
— so kann es doch die Hitze einem gegen Feuer weniger
empfindlichen Gegenstand — z. B. die Tischplatte —
übertragen und ein Versengen verursachen. Liegen dann
in der Nähe leichtentzündliche Gegenstände, so schlägt
bald die offene Flamme hoch! Man kennt einen Fall,
wo der Rost eines Bügeleisens so heiß wurde, daß
sich die Füße in den Tisch einbrannten und die Rost
fläche bald auf die Tischplatte zu sitzen kam. sie ver-
sengte, in die Tischschublade fiel und dort einen Stoß
Briefe entzündete.

Also weder Angst, noch Fahrlässigkeit, sondern Kon-
trolle und Überwachung. Die elektrischen Apparate er-

fordern ihre Beaufsichtigung — sogar trotz Automaten
— so gut wie das Gas, die Kasse des Verkaufsmagaztns
oder die Lüftung eines Zimmers. Dann passiert noch

weniger, obschon ja ohnehin bereits außerordentlich wenig
vorkommt. (421)

Kennzeichen der SMdnrkeil des Holzes.
(Korrespondenz.)

Als Merkmale für die Beurteilung der Spaltbarkett
des Holzes am stehenden Stamme gelten Astretnheit,
große Schaftlänge, gleichförmige Abnahme der Stamm'
dicke, feine Rindenbildung, hoch und gerade hinaufsteigende
Rtndenrisse und bei Fichten, wenn die von den Haupt-
wurzeln am Stockende ausgehenden Backen und die

zwischen den Wurzeln auslaufenden Rinnen in senkrechter
Linie parallel am Stamme hinaufsteigend verlaufen-
Ebenso gelten im allgemeinen rechtsfinntg gedrehte Fichte"
oder solche mit wagrecht stehenden oder herabhängende",
wenig vergabelten Asten als spaltbar.

Dem Reoterkundigen gilt der Standort als zuoer-
lässiges Mittel zur Beurteilung der Spaltbarkeit.

Die Spaltigkeit kann auch dadurch festgestellt werde",
daß man zur Untersuchung des Verlaufes der Holzfaser"
einen kleinen Span aus dem Stamme heraushaut (d"^
sogenannte „Kosten" der Spaltstämme in den Karpathe")

Beim liegenden Stamme kann man sich von der

Spaltbarkeit unschwer durch Untersuchung der Spiegel'
und Holzfasern an einem kleinen Spane und durch Unter'
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